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Tagesordnungen

des Rates, seiner Ausschiisse,
der Bezirksvertretungen und Beiréte

In der 43. KW 2025
finden keine Sitzungen statt.

Offentliche
Zustellungen

Fliir Mohamed Ahmed Abdelkader *15.10.1985,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebuhrenbescheid vom 08.10.2025
— Aktenzeichen 3717-0889.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 8§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Verdffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025

Fir Angelov, Miroslav,

letzte bekannte Anschrift: OfenstraBe 5, 44147 Dort-
mund, liegt bei der Stadt Dortmund - Blirgerdienste,
Sudwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer B131, folgen-
des Schriftstiick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 07.10.2025,
Kassenzeichen 0161453791 fir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen DO-TC2021.
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Dieses Schriftstlick kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Diese Schriftsticke sind nach 8 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes flr das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Verodffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die 6ffentliche Bekanntmachung kénnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 07.10.2025

Fiir Andreas Miiller *16.12.1988,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebilihrenbescheid vom 08.10.2025
— Aktenzeichen 3717-0648.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
- als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025

Flir Giacomo Abbruzzese *03.02.2004,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:
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Gebiihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-01090.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 8§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen — gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025

Flir Dariusz Adam Niedzwiecki *20.04.1964,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-0805.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstlick gilt gem. 8§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025

Flir Ali Baderddine *17.12.1988,
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
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stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-01092.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Verodffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025

Fiir Mihai-Adrian Badulescu *25.10.1981,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebilihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-01093.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von 2 Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/ Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
- als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025
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Flir Juri Peter Gerhard Ossiek *21.03.1994,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-01089.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 8§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von 2 Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/ Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025

Fiir Abid Boukhzar Boudo *10.10.2004,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-01095.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
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den ist.
Dortmund, 08.10.2025

Fiir Abdi Ibrahim Ali *02.01.1988,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-0693.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Verdffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 08.10.2025

Fiir Jacek Adam Marcinzcak *04.01.1976,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiuihrenbescheid vom 08.10.2025
- Aktenzeichen 3717-0884.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen. Das Schriftstlick gilt gem. 88 1
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablaufvon zwei Wochen - ge-
rechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veroffentlichung
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dieser Benachrichtigung — als zugestellt, wenn es bis
dahin nicht abgeholt worden ist.
Dortmund, 08.10.2025

Fur Dal-Faikne Nyemcsok, Judit Anna,

letzte bekannte Anschrift: Westricher StraBe 81,
44388 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund - Bir-
gerdienste, Sudwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer
B131, folgendes Schriftstiick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 09.10.2025,
Kassenzeichen 0161454593 fiir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen DO-JU1957.

Dieses Schriftstick kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Diese Schriftstlicke sind nach § 10 des Verwaltung-
szustellungsgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Veroffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die 6ffentliche Bekanntmachung kénnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (8 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 09.10.2025

Fir Sack, Heinrich Guido,

letzte bekannte Anschrift: BebelstraBe 20, 44319
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund - Burger-
dienste, Stidwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer B131,
folgendes Schriftstlick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 09.10.2025,
Kassenzeichen 0161454607 fiir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen DO-JU1957.

Dieses Schriftstlick kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Diese Schriftstiicke sind nach 8 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes flir das Land Nordrhein-Westfa-

len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
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dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Veroffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die 6ffentliche Bekanntmachung kénnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kdnnen (8 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 09.10.2025

Fiir Roman Piotr Lipinski *22.01.1964,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Geblihrenbescheid vom 09.10.2025
- Aktenzeichen 3717-0879.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 09.10.2025

Fiur Eckert, Patrick Michael,

letzte bekannte Anschrift: SchillerstraBe 8, 44147
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund - Burger-
dienste, Stidwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer B131,
folgendes Schriftstick zur Abholung bereit:

Gebilihrenbescheid vom 09.10.2025,
Kassenzeichen 0161454771 fiir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen DO-JP958.

Dieses Schriftstuck kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.
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Diese Schriftstiicke sind nach § 10 des Verwaltung-
szustellungsgesetzes flir das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Veroffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die offentliche Bekanntmachung kénnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (8 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 09.10.2025

Fir Salih, Azad,

letzte bekannte Anschrift: StahlwerkstraBe 67, 44145
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund - Burger-
dienste, Suidwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer B131,
folgendes Schriftstiick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 09.10.2025,
Kassenzeichen 0161454828 fiir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen HER-AA982.

Dieses Schriftstlick kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhrund 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Diese Schriftstiicke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes flr das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Verdffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die offentliche Bekanntmachung kénnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (8 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 09.10.2025

Fur Salih, Azad,

letzte bekannte Anschrift: StahlwerkstraBe 67, 44145
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund - Burger-
dienste, Sudwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer B131,
folgendes Schriftstick zur Abholung bereit:

Gebuhrenbescheid vom 09.10.2025,
Kassenzeichen 0161454810 fir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen HER-AA982.
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Dieses Schriftstlick kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Diese Schriftsticke sind nach 8 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes fir das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Veroffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die 6ffentliche Bekanntmachung kénnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 09.10.2025

Fir Jedrzejak, Kamil Stanislaw,

letzte bekannte Anschrift: Grollmannsweg 36, 44357
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund - Burger-
dienste, Stidwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer B131,
folgendes Schriftstlick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 09.10.2025,
Kassenzeichen 0161454852 fiir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen DO-KK2931.

Dieses Schriftstuck kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhrund 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Diese Schriftstlicke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Veroffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die 6ffentliche Bekanntmachung kdnnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 09.10.2025

Fur Hussein Mohamed, Liban,

letzte bekannte Anschrift: ScheffelstraBe 17, 44147
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund - Blrger-
dienste, Stidwall 2-4, 44137 Dortmund, Zimmer B131,
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folgendes Schriftstlick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 09.10.2025,
Kassenzeichen 0161454879 fir das Fahrzeug mit
dem Kennzeichen DO-MG656.

Dieses Schriftstlick kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Diese Schriftstlicke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz — LZG) vom 07.03.2006
(GV NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung an
dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem
Tage der Veroffentlichung in den Dortmunder Be-
kanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die o6ffentliche Bekanntmachung kénnen Fris-
ten in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen (8 10 Abs. 2 Satz 4 LZG
NRW).

Dortmund, 09.10.2025

Fiir Mohamed Soussi *29.03.1997,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 01.09.2025 fiir den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Manneriibernach-
tungsstelle, UnionstraBe 33, 44137 Dortmund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstlick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Verdffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.

Dortmund, 10.10.2025
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Fir Frau Mandy Kaufmann, *11.11.1991,

unbekannt verzogen, liegt beim Ordnungsamt der
Stadt Dortmund, Abteilung flir Lebensmitteliiberwa-
chung und Veterindrwesen, Hiltropwall 4-12, 44227
Dortmund, Raum S4.03.R04, folgendes Schriftstuck
zur Abholung bereit:

Bescheid vom 03.09.2025,
Aktenzeichen: 32/2-6027 65/25.

Dieses Schriftstlick kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 8 bis 12
Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr
und 13 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr in
Empfang genommen werden.

Das Schriftstick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwaltung-
szustellungsgesetzes flr das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen - gerechnet
vom Tag der Bekanntgabe/Veroffentlichung dieser Be-
nachrichtigung — als zugestellt, wenn es bis dahin
nicht abgeholt worden ist.

Dortmund, 10.10.2025

Fir Herr Farooq Anwar Sheikh,

zuletzt wohnhaft Himpendahlweg 1, 44141 Dortmund,
zuzeit unbekannten Aufenthaltes liegt beim Amt fur
Migration der Stadt Dortmund, Allgemeiner Aufenthalt
und Einburgerung, Olpe 1, 44135 Dortmund, Zimmer
C128, folgendes Schriftstick zum Abholen bereit:

Anhorungsschreiben vom 08.10.2025,
Aktenzeichen: 38/4-2E-S-1168/2022.

Das Schriftstiick kann in der oben bezeichneten
Dienststelle montags, dienstags, donnerstags und
freitags in der Zeitvon 7:30-12 Uhr in Empfang genom-
men werden.

Es wird hiermit durch o6ffentliche Bekanntmachung
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
kénnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
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(GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung
nach Ablaufvon zwei Wochen —-gerechnetvom Tag der
Bekanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichti-
gung — als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, den 10.10.2025

Fir Luis Yeray Santaella Munoz *18.06.1985,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 22.09.2025
- Aktenzeichen 3717-0969.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.

Dortmund, den 13.10.2025

Fir Sofia Marieva Stoyanova,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 13.10.2025 fiir den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Fraueniibernach-
tungsstelle, NortkirchenstraBe 15, 44263 Dort-
mund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.
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Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, den 13.10.2025

Fir Mary Okoror,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisen-
straBe 11-13, 44137 Dortmund, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 13.10.2025 fiir den Zeit-
raum des Aufenthaltes in der Fraueniibernach-
tungsstelle, NortkirchenstraBe 15, 44263 Dort-
mund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, den 13.10.2025

Fiir Ellebracht, Wolfgang *22.01.1937,

unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt
Dortmund, LuisenstraBe 11-13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstick zur Abholung bereit:

Geblihrenbescheide
vom 27.06.2025 und 29.08.2025,
zum Aktenzeichen 3717-0201.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.
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Das Schriftstick wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 8§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Flir Ardiusz Adam Czerwinski,

unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt
Dortmund, LuisenstraBe 11-13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstiick zur Abholung bereit:

Gebiihrenbescheid vom 29.08.2025,
zum Aktenzeichen 3717-0854.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 8§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fur Lukas Dally, *08.02.2000,

unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt
Dortmund, LuisenstraBe 11-13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstiick zur Abholung bereit:
Gebuhrenbescheid vom 26.08.2025,

zum Aktenzeichen 3717-01004.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8-12
Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-12 Uhr in Empfang
genommen werden.
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Das Schriftstuck wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen — gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.

Dortmund, 14.10.2025

Fiir Herrn Oleg Zaitcev,

zuletzt wohnhaft: Wolkowa StfaBe 55/21, Wohnung
Nr. 33, KAZAN, 420012 RUSSLAND, derzeitiger Aufent-
halt unbekannt, liegt beim Stadtplanungs- und Bau-
ordnungsamt der Stadt Dortmund, Freistuhl 7, 44135
Dortmund, Zimmer 16.24, folgendes Schriftstick zum
Abholen bereit:

Leistungsbescheid vom 02.10.2025,
Aktenzeichen: 61/5-2-055058.

Dieses Schriftstuck kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag bis Donnerstag, jeweils 8
bis 14 Uhr, Freitag 8 bis 11:30 Uhr in Empfang genom-
men werden.

Das Schriftstick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstlck gilt gemaB 8§ L und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes N.ordrhein- Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen - gerechnet
vom Tag der Bekanntgabe/Veroffentlichung dieser Be-
nachrichtigung — als zugestellt, wenn es bis dahin
nicht abgeholt worden ist

Dortmund, 14.10.2025

Fir Abodi Amen,

wohnhaft: NL-7433 RB Schalkhaar, Frieswijkerweg 2,
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8,
Zimmer 206, folgendes Schriftstick zur Abholung be-
reit:

Bescheid vom 09.09.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AB 786 919 469.
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein—-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fir Flaviu Mihai Abrudan,

wohnhaft: RO-855200 Tecuci, Stefan Cel Mare Nr. 1,
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8,
Zimmer 200, folgendes Schriftstuck zur Abholung be-
reit:

Bescheid vom 21.08.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AA 786 860 553.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fur Ewa Malgorzata Walczak,

wohnhaft: PL-58-340 Gluszyca, Ul. Bohateréw Getta 8
6, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-
8, Zimmer 204, folgendes Schriftstlick zur Abholung
bereit:
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Bescheid vom 04.09.2025,
Aktenzeichen 30/0wi BE 779 050 967.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen — gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
- als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fir Lars Chahin Khalil,

wohnhaft: NL-5052 VE Goirle, De Dintel 24, liegt beim
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8, Zimmer
213, folgendes Schriftstlick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 04.09.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AD 561 376 611.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen — gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
- als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fiir Hysni Gjolena,
zuletzt wohnhaft: 44388 Dortmund, Neu-lserlohn-
StraBe 16, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
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Markt 6-8, Zimmer 208, folgendes Schriftstlick zur Ab-
holung bereit:

Bescheid vom 03.07.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AG 715 775 154.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein—-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Vero6ffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fiir Augustin Florian Juriji,
wohnhaft: RO-337400 com Rau de Mori sat Rau de
Mori Hunedoar, Nr 34, liegt beim Rechtsamt der Stadt
Dortmund, Markt 6-8, Zimmer 212, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 08.09.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AK 779 075 323.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein—-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Verdffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025
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Fur Tibor Isztuika,

wohnhaft: PL-62-050 Mosina, ULl. Porzeczkowa 2, liegt
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8, Zim-
mer 212, folgendes Schriftstick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 04.09.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AK 779 071 867.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
— als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fur lonel Marian Ivan,

wohnhaft: RO-000000 Jud. Galati, Sat Munteni 1, liegt
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8, Zim-
mer 212, folgendes Schriftstlick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 27.08.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AK 561 371 989.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
— als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025
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Fur Marius Gabriel Diaconu,

wohnhaft: RO-087040 Calugaveni, Str. Mihai Viteazul
112, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt
6-8, Zimmer 217, folgendes Schriftstlick zur Abholung
bereit:

Bescheid vom 28.08.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AE 561 376 441.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstiick gilt gem. 8§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fir Nabil Achlauchi ELAmmouri,

zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, Unnaer StraBe 34,
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8,
Zimmer 200, folgendes Schriftstuck zur Abholung be-
reit:

Bescheid vom 05.05.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AA 715 667 220.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein—-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung

Amtsblatt der Stadt Dortmund

1515

Freitag, 17. Oktober 2025

—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.
Dortmund, 14.10.2025

Fur Adelino Da Cruz Cardaoso,

zuletzt wohnhaft: 44263 Dortmund, Reiner-Daelen-
StraBe 19, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6-8, Zimmer 213, folgendes Schriftstlick zur Ab-
holung bereit:

Bescheid vom 07.08.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AD 561 372 624.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
- als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fiur Emma Chloe,

wohnhaft: RO-051899 Bukarest, SOS.Salaj 365, liegt
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8, Zim-
mer 213, folgendes Schriftstlick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 27.08.2025,

Aktenzeichen 30/0wi AD 778 994 422.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch 6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
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Ablauf von zwei Wochen — gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fiir Duka Ilvanov,

wohnhaft: SRB-23316 Novi Becej Kumane, Partizan-
ska 20, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6-8, Zimmer 212, folgendes Schriftstlick zur Ab-
holung bereit:

Bescheid vom 07.10.2025,
Aktenzeichen 30/0wi AK 715 901 842.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
den ist.

Dortmund, 14.10.2025

Fir lonut Guraliuc,

zuletzt wohnhaft: 44135 Dortmund, c/o Citywache
KOD Briderweg 6-8, liegt beim Rechtsamt der Stadt
Dortmund, Markt 6-8, Zimmer 219, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 14.10.2025,

Aktenzeichen 30/0wi AH 715 920 197.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.
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Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Verdffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fiir Bojan Savanovic,

wohnhaft: SRB-26101 Pancevo, Ponjavicka 70, liegt
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8, Zim-
mer 204, folgendes Schriftstuck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 22.09.2025,
Aktenzeichen 30/0wi BB 795 219 008.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fir Zorab Ossi,

wohnhaft: NL-3071 HJ Rotterdam, Feijenoorddijk 99,
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8,
Zimmer 217, folgendes Schriftstlick zur Abholung be-
reit:

Bescheid vom 05.08.2025,
Aktenzeichen 30/0wi CD 779 018 400.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstiick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
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in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fir Lavdim Sallaku,

wohnhaft: AL-1001 Tirana, Rruga Bardhyl 9, liegt beim
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-8, Zimmer
210, folgendes Schriftstlick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 02.09.2025,
Aktenzeichen 30/0wi BA 715 806 165.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstlick wird hiermit durch offentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kdnnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein—-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Fir Constantin Suli,

wohnhaft: PL-60-502 Poznan, Ul. Piotra Wawrzyniaka
41 31, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6-8, Zimmer 215, folgendes Schriftstlick zur Ab-
holung bereit:

Bescheid vom 20.08.2025,
Aktenzeichen 30/0wi BC 779 033 051.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienst-
stelle von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8-12 Uhr
und 13-15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8-12 Uhr und
13-17 Uhr in Empfang genommen werden.
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Das Schriftstuck wird hiermit durch o6ffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen kénnen.

Das Schriftstick gilt gem. 88 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach
Ablauf von zwei Wochen - gerechnet vom Tag der Be-
kanntgabe/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung
—als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt wor-
denist.

Dortmund, 14.10.2025

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister

Offentliche
Bekanntmachung

Jahresabschluss 2024 der Dortmunder Stadtwerke
Holding GmbH

Der Aufsichtsrat der Dortmunder Stadtwerke Holding
GmbH hat am 17.06.2025 den Jahresabschluss zum
31.12.2024 gebilligt; dieser ist damit festgestellt. Die
Hauptversammlung der Gesellschaft hat am
17.06.2025 iber die Ergebnisverwendung wie folgt be-
schlossen: Aus dem Jahresuberschuss des Ge-
schaftsjahres 2024 in Hohe von 49.900.859,23 EUR
und dem Gewinnvortrag in Hohe von 209.280,59 EUR
ist vorab ein Betrag von 50.000.000,00 EUR ausge-
schuttet worden. Der Restbetrag in Hoéhe von
110.139,82 EUR wird in den Bilanzgewinn eingestellt.

Jahresabschluss sowie Lagebericht liegen bis zur
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im
Verwaltungsgebaude der Gesellschaft, Deggingstrae
40, Zimmer 205, wahrend der ublichen Geschéfts-
stunden zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses sowie der
Prifung des Lageberichts beauftragte Wirtschafts-
prufungsgesellschaft PKF Fasselt Partnerschaft mbB,
Duisburg, hat am 19.05.2025 folgenden uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk erteilt:

»Wir haben den Jahresabschluss der Dortmunder
Stadtwerke Holding GmbH - bestehend aus der Bilanz
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zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung fur das Geschéaftsjahr vom 1. Januar 2024
bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, ein-
schlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden - gepruft. Dariber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht der Dortmunder Stadtwerke
Holding GmbH fir das Geschéaftsjahr vom 1. Janu-
ar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pri-
fung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefugte Jahresabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den deutschen, fur
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundséatze ordnungsmaBiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhéaltnissen
entsprechendes Bild der Vermoégens- und Finanz-
lage der Gesellschaftzum 31. Dezember 2024 so-
wie ihrer Ertragslage fir das Geschaftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht die-
ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukunftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass un-
sere Prufung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmaBigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts gefuhrt hat.

Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts in Ubereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefuhrt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsatzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Ab-
schlussprufers fur die Prifung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhéngig in Ubereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen An-
forderungen erflillt. Wir sind der Auffassung, dass die
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von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Pru-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des
Aufsichtsrats fiir den Jahresabschluss und den La-
gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und daflr, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsadchlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
fir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstim-
mung mit den deutschen Grundsatzen ordnungs-
maBiger Buchfuhrung als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
moglichen, der frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h.
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermo-
gensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die
gesetzlichen Vertreter daflir verantwortlich, die Fahig-
keit der Gesellschaft zur Fortfuhrung der Unterneh-
menstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang
mit der Fortfuhrung der Unternehmenstatigkeit, so-
fern einschlagig, anzugeben. Daruber hinaus sind sie
dafur verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung der Unter-
nehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht
tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich fur die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Bel-
angen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich fur die Vorkehrungen und
MaBnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Uber-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermoglichen, und um



Nr. 46 - 81. Jahrgang

ausreichende geeignete Nachweise fur die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fiir die Uberwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prii-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
dariber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist,
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prifung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prufungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaB an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in Uberein-
stimmung mit 8§ 317 HGB unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten
deutschen  Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprufung durchgefihrte Prifung eine wesent-
liche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen kdnnen aus dolosen Handlungen oder Ir-
rtimern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernunftigerweise erwartet werden
kénnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageber-
ichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prufung Gben wir pflichtgemaBes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Daruber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtumern, planen und
fuhren Prufungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage fur unsere Prufungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen
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Handlungen resultierende wesentliche falsche
Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hoher als
das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusi-
ves Zusammenwirken, Falschungen, beabsich-
tigte Unvollstandigkeiten, irrefUhrende Darstel-
lungen bzw. das AuBerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten kénnen.

erlangen wir ein Verstandnis von den fur die
Prufung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollen und den fur die Prufung des
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
MaBnahmen, um Prifungshandlungen zu pla-
nen, die unter den Umstanden angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prufungsur-
teil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und
MaBnahmen abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschatzten Werte und damit zusam-
menhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortfuhrung der Unternehmenstéatigkeit
sowie, auf der Grundlage der erlangten Pri-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit aufwer-
fen konnen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk
auf die dazugehorigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemes-
sen sind, unser jeweiliges Prufungsurteil zu mo-
difizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestatigungsvermerks erlangten Prufungs-
nachweise. Zuklnftige Ereignisse oder Gege-
benheiten kdnnen jedoch dazu fihren, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstatigkeit nicht
mehr fortfUhren kann.
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- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt
des Jahresabschlusses insgesamt einschlieB-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss
die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle und
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von
der Lage des Unternehmens.

- fUhren wir Prifungshandlungen zu den von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf
Basis ausreichender geeigneter Prifungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den ge-
setzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
standiges Prufungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
kunftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prufung sowie bedeutsame Prufungs-
feststellungen, einschlieBlich etwaiger bedeutsamer
Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unse-
rer Prifung feststellen.”

Dortmund, den 19. Mai 2025
Die Geschaftsfiihrung
Kraus

Jacoby Jaeger

Amtsblatt der Stadt Dortmund

1520

Freitag, 17. Oktober 2025

Offentliche
Bekanntmachung

Umlegungsausschuss: Unanfechtbarkeit des Be-
schlusses (Vereinfachte Umlegung) Aplerbeck
"Schwerter StraBe" - Teilgebiet 5

Der nach Baugesetzbuch (BauGB) § 82 Abs. 1 gefasste
Beschluss Uber die vereinfachte Umlegung vom
13.03.2025 fur das Gebiet Aplerbeck "Schwerter
StraBe" — Teilgebiet 5 - ist am 13.10.2025 unanfecht-
bar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemaB § 83 Abs. 2
BauGB der bisherige Rechtszustand durch den in dem
Beschluss Uber die vereinfachte Umlegung vorgese-
henen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekannt-
machung schlieBt, sofern nichts anderes festgesetzt
worden ist, die Einweisung der neuen Eigentimer in
den Besitz der zugeteilten Grundstlicke oder Grund-
stucksteile ein.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit

kann innerhalb von sechs Wochen, gerechnet vom
Tage nach dieser 6ffentlichen Bekanntmachung, An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 217 des
Baugesetzbuches gestellt werden. Der Antragist beim

Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund
Markische Straf3e 24-26
44141 Dortmund

schriftlich einzureichen. Uber den Antrag entscheidet
das Landgericht — Kammer fur Baulandsachen - in
Arnsberg. Der Antrag muss den Verwaltungsakt be-
zeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erkla-
rung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird,
und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die
Grinde sowie die Tatsachen und Beweismittel ange-
ben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen. Falls
die Frist durch das Verschulden eines Bevollmachtig-
ten versaumt werden sollte, wirde dessen Verschul-
den dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der
Internetseite www.justiz.de.

Dortmund, den 14.10.2025

Der Vorsitzende
Engelhardt
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Offentliche
Ausschreibungen
und Vergaben

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend naher beschriebene Bauleistungen
durch offenes Verfahren zu vergeben.

MaBnahme:
VMware Lizenzen

Leistung:
VMware Lizenzen

Die vollstandige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen fur einen uneingeschrankten
direkten Zugang gebuhrenfrei zur Verfligung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberblrgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend naher beschrie-
bene BaumaBnahme nach beschrankter Ausschrei-
bung zu vergeben.

Bekanntmachung gemaB VOB Teil A, § 19, Abs. 5
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum,
Abt. 19/3, ViktoriastraBe 15, 44135 Dortmund, Tel.:
0231 50-24182, Fax: 0231 50-29458, E-Mail:
tloebardt@stadtdo.de

Ausfihrung von Bauleistungen, BaumaBnahme:
Johannes-Wulff-FOS, Gewerk: Tischlerarbeiten
(Einrichtung)
in Dortmund

Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:
S. 0.
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voraussichtlicher Ausfiihrungszeitraum:

09.03.2026
29.03.2026

Baubeginn:
Bauende:

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekannt-
machung ihrer Veréffentlichungspflicht geman § 19
Abs. 5 VOB/A nach. Da es sich um eine beschrankte
Ausschreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits
im Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusatzlichen Bietern kdnnen daher nur bei
zukunftigen Ausschreibungen bertcksichtigt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Minimierung
des Verwaltungsaufwandes auf die Versendung
einer Eingangsbestatigung auf lhre Anfrage bzw.
Bewerbung verzichtet wird.

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt,
nachfolgend naher beschriebene Dienstleistung
durch ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett-
bewerb nach VgV zu vergeben:

»Projektsteuerung Neubau TEK Somborner Feld-
weg*“.

Die vollstandige Bekanntmachung sowie der Bewer-
berbogen stehen fur einen uneingeschrankten direk-
ten Zugang gebuhrenfrei zur Verfligung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend naher beschrie-
bene Leistung nach o&ffentlicher Ausschreibung zu
vergeben.

Ausschreibung:
SDL Stadtgarten, Platz der alten Synagoge, Rathaus
Arkaden (AZ: L600/25)


https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Bekanntmachung gemaB § 27 Abs. 1 UVgO

a)

Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-
gabe auffordernden Stelle:

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, ViktoriastraBe 15, 44122 Dortmund.
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag
erteilenden Stelle:

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, ViktoriastraBe 15, 44122 Dortmund.
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der
die Angebote oder Teilnahmeantriage einzu-
reichen sind:

AusschlieBlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter
www.evergabe.nrw.de

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation
ist die Verwendungvon Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfigbar
sind. Ein uneingeschrankter und vollstandiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebuhrenfrei mdglich unter:
www.evergabe.nrw.de

Art der Vergabe:

Offentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO).

Form, in der Teilnahmeantridge oder Angebote
einzureichen sind:

Angebote sind ausschlieBlich elektronisch einzu-
reichen.

Art und Umfang der Leistung:

Die auszuschreibende Leistung umfasst die
Durchfluhrung von Sicherungsdienstleistungen in
den Bereichen Stadtgarten, Platz der alten Syna-
goge und Rathaus Arkaden fur eine Laufzeitvon 12
Monaten gemaB Leistungsbeschreibung.

Ort der Leistungserbringung:

Dortmund.

Anzahl, GroBe und Art der einzelnen Lose:

Es handelt sich um eine Gesamtvergabe.
Zulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Etwaige Bestimmungen Uber die Ausfithrungs-
frist:

siehe Vergabeunterlagen.

Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die
Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-
gesehen werden kénnen:

Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen kénnen
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.)
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Angebotsfrist: 29.10.2025, 20 Uhr

Bindefrist: 14.01.2026.

Hohe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

keine.

Wesentliche Zahlungsbedingungen oder An-

gabe der Unterlagen, in denen sie enthalten

sind:

siehe Vergabeunterlagen; VOL/B

Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-

legende Unterlagen, die fiir die Beurteilung der

Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt

werden:

Nach gesonderter Aufforderung durch die Verga-

bestelle sind vom Bieter Angaben zu machen und

Erklarungen abzugeben. Die Aufforderung durch

die Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsoff-

nung. Die Angaben und Erklarungen kénnen tber
den Vergabemarktplatz oder per E-Mail an die

Vergabestelle gesandt werden:

a) Eigenerklarungen nach 8 33 UVgO

b) Angaben Uber die Art und GroBe des Unter-
nehmens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstel-
lung)

c) Erklarung iber den Gesamtumsatz des Unter-

nehmens sowie den Umsatz bezuglich der be-

sonderen Leistungsart, die Gegenstand der

Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten

drei Geschaftsjahre.

Eine Liste der wesentlichen, in den letzten

dreiJahren erbrachten Leistungen mit Angabe

des Rechnungswertes, der Leistungszeit so-
wie der offentlichen oder privaten Auftragge-
ber.

e) Erklarung Uber die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie-
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens.

f) Vollstdndige Bewachungserlaubnis nach §
34a Gewerbeordnung.

g) Nachweis uber das Bestehen einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung. Abgedeckt
sein mussen:

- Personenschaden (fur die einzelne Person)
mind. 1.500.00 €

- Sachschaden mind. 1.000.000 €

- Verlust von Schlusseln mind. 250.000 €

- Vermodgensschaden gem. Bundesdaten-
schutzgesetzes mind. 250.000 €

- Verlust bewachter Sachen mind. 250.000 €

h) Nachweis uber die Zertifizierung des Unter-
nehmens nach DIN 77200 sowie — bei Veran-
staltungsbewachung - nach DIN I[ISO


file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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n)

9001:2008 oder einer vergleichbaren Qualifi-

kation bzw. Norm.
Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist
zuldssig, wenn die Eignung in vergleichbarer
Weise nachgewiesen werden kann.
Die Vergabestelle behalt sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erkldrungen zu uberprifen.
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer,
Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" tragt.
Praqualifizierte Unternehmen kénnen anstelle der
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der
sie bei einer Praqualifizierungsstelle eingetragen
sind.
Zusétzliche Angaben:
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen ,,Verhitung und Bekéampfung von Kor-
ruption in der offentlichen Verwaltung® vom
26.04.2005 - 1R 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den.
Der Auftraggeber wird bei Auftrédgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € fur den Bieter, der
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskraften einen
Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bun-
deskartellamt anfordern.
Subunternehmer:
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder
der sonstigen Einschaltung Dritter kdnnen sich
die Bieter zum Nachweis lhrer Leistungsfahigkeit
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klarung Uber das Bereitstellen entsprechender
Mittel zur Auftragserfillung einzureichen. Dar-
Uber hinaus istvon den Bietern anzugeben, in wel-
cher Hohe sie beabsichtigen, Leistungen an Sub-
unternehmen zu vergeben.
Bietergemeinschaften:
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind
den Vergabeunterlagen zu entnehmen
Hohe der Kosten fir Vervielfaltigungen der
Vergabeunterlagen bei Offentlichen Ausschrei-
bungen:
Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los
Angabe der Zuschlagskriterien:
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Der Zuschlag ist auf das unter Berlcksichtigung
aller Umstande wirtschaftlichste Angebot zu er-
teilen. Als Zuschlagskriterium gilt zu 100 % der An-
gebotspreis.

Stadt Dortmund
Der Oberbirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend néher beschriebene Bauleistungen
durch 6ffentliche Ausschreibung zu vergeben.

Bauvorhaben:
Erweiterung Leibnitz-Gymnasium, Gewerk: Raum-
lufttechnik und Gebaudeautomation

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:

RLT-Anlage 1 14.000 m®/h und Stahlkonstruktion
RLT-Anlage 2 14.000 m°®/h und Stahlkonstruktion
RLT-Anlage 3 13.000 m®/h und Stahlkonstruktion und
Einhausung (Lamellensystem)

RLT-Anlage 4 13.000 m®/h und Stahlkonstruktion und
Einhausung (Lamellensystem)

Luftkanale im Anbau Siid und Nord: 1.235m?
Formteile im Anbau Sud und Nord: 875m?
Luftkanale auf dem Dach Anbau Sud

und Nord: 375m°
Formteile auf dem Dach Anbau Sid

und Nord: 331 m?
Drall-Auslasse NW 160 - NW 250 mm

im Anbau Nord und Sud: 228 Stuck

Gebaudeautomation

ca. 850 Datenpunkte

9 x Schaltschrankfelder in den GréBen 1.800 x 1.000 x
400 mm auf vier Standorte verteilt.

ca. 15 km Kabel in verschieden GroBen und Ausfiih-
rungen.

Die vollstandige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen flr einen uneingeschrankten
direkten Zugang gebuhrenfrei zur Verfugung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister
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Nr. 46 — 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 17. Oktober 2025

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend naher beschrie-
bene Leistung nach 6ffentlicher Ausschreibung zu
vergeben.

Ausschreibung:
Rahmenvertrag Beschaffung von Schneerdumgera-
ten (AZ: L481/25)

Bekanntmachung gemaB § 27 Abs. 1 UVgO

a) Bezeichnungund Anschrift der zur Angebotsab-
gabe auffordernden Stelle:
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, ViktoriastraBe 15, 44122 Dortmund.
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag
erteilenden Stelle:
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, ViktoriastraBe 15, 44122 Dortmund.
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der
die Angebote oder Teilnahmeantriage einzu-
reichen sind:
AusschlieBlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter
www.evergabe.nrw.de
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation
istdie Verwendungvon Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfligbar
sind. Ein uneingeschrankter und vollstandiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebuhrenfrei moglich unter:
www.evergabe.nrw.de

b) ArtderVergabe:
Offentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO).

c) Form, in der Teilnahmeantrage oder Angebote
einzureichen sind:
Angebote sind ausschlieBlich elektronisch einzu-
reichen.

d) Artund Umfang der Leistung:
Die auszuschreibende Leistung umfasst einen
Rahmenvertrag Uber die Lieferung von Schnee-
raumgeraten fur die Schulen in der Stadt Dort-
mund fir eine Dauer von 4 Jahren gemaB Leis-
tungsbeschreibung.
Ort der Leistungserbringung:
Dortmund.
Anzahl, GroBe und Art der einzelnen Lose:
Es erfolgt eine losweise Vergabe.
Los 1: Handgefuhrter Geratetrager
Los 2: Multifunktions-Salzstreuer
Los 3: Kompaktschlepper
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e)

Zulassung von Nebenangeboten:

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Etwaige Bestimmungen liber die Ausfiihrungs-

frist:

siehe Vergabeunterlagen.

Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die

Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-

gesehen werden kénnen:

Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-

marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter

http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen kénnen
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.)

Angebotsfrist: 30.10.2025, 20 Uhr,

Bindefrist: 08.01.2026.

Hohe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

keine.

Wesentliche Zahlungsbedingungen oder An-

gabe der Unterlagen, in denen sie enthalten

sind:

siehe Vergabeunterlagen; VOL/B

Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-

legende Unterlagen, die fiir die Beurteilung der

Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt

werden:

Nach gesonderter Aufforderung durch die Verga-

bestelle sind vom Bieter Angaben zu machen und

Erkldrungen abzugeben. Die Aufforderung durch

die Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsoff-

nung. Die Angaben und Erklarungen kdnnen uber
den Vergabemarktplatz oder per E-Mail an die

Vergabestelle gesandt werden:

a) Eigenerklarungen nach 8 33 UVgO

b) Angaben Uber die Art und GroBe des Unter-
nehmens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstel-
lung)

c) Erklarung iber den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz beztiglich der be-
sonderen Leistungsart, die Gegenstand der
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten
drei Geschaftsjahre.

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten
dreiJahren erbrachten Leistungen mit Angabe
des Rechnungswertes, der Leistungszeit so-
wie der offentlichen oder privaten Auftragge-
ber.

e) Erklarung Uber die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie-
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens.


file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist
zuldssig, wenn die Eignung in vergleichbarer
Weise nachgewiesen werden kann.

Die Vergabestelle behalt sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erkldrungen zu uberprifen.
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer,
Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" tragt.
Praqualifizierte Unternehmen kénnen anstelle der
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der
sie bei einer Praqualifizierungsstelle eingetragen
sind.

Zusatzliche Angaben:

Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen ,,Verhltung und Bekdmpfung von Kor-
ruption in der offentlichen Verwaltung® vom
26.04.2005 - 1R 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den.

Der Auftraggeber wird bei Auftragen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € fur den Bieter, der
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskraften einen
Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim Bun-
deskartellamt anfordern.

Subunternehmer:

Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder
der sonstigen Einschaltung Dritter kdnnen sich
die Bieter zum Nachweis |hrer Leistungsfahigkeit
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klarung Uber das Bereitstellen entsprechender
Mittel zur Auftragserfillung einzureichen. Darl-
ber hinaus ist von den Bietern anzugeben, in wel-
cher Hohe sie beabsichtigen, Leistungen an Sub-
unternehmen zu vergeben.
Bietergemeinschaften:

Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind
den Vergabeunterlagen zu entnehmen

Hohe der Kosten fiir Vervielfaltigungen der
Vergabeunterlagen bei Offentlichen Ausschrei-
bungen:

Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los

Angabe der Zuschlagskriterien:

Der Zuschlag ist auf das unter Beruicksichtigung
aller Umstande wirtschaftlichste Angebot zu er-
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teilen. Als Zuschlagskriterium gilt zu 100 % der An-
gebotspreis.

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend naher beschriebene Leistung durch
ein Offenes Verfahren zu vergeben.

Leistung:
,sRahmenvertrag Trinkwasseruntersuchungen
2026-2028“ - L351/25

Es handelt sich bei der auszuschreibenden Leistung
um die Durchflihrung von Trinkwasseruntersuchun-
gen (2026-2028) fur die Stadt Dortmund. Der genaue
Vertragsumfang ergibt sich aus den Vergabeunterla-
gen.

Die vollstandige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen flr einen uneingeschrankten
direkten Zugang gebuhrenfrei zur Verfligung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt
Dortmund hat nachfolgend nadher beschriebene Bau-
maBnahme nach beschrankter Ausschreibung ver-
geben.

Bekanntmachung gemaB VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und
gemaB Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums flr
Wirtschaft, Mittelstand und Energie, des Innenminis-
teriums, des Finanzministeriums, des Ministeriums
fr Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technol-
ogie und des Ministeriums fur Bauen und Verkehr vom
3. Februar 2009

-AZ:121-80-20/02 -

a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, Abt. 19/3, ViktoriastraBe 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50-24182, Fax: 0231 50-29458,
E-Mail: tloebardt@stadtdo.de
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b) Beschrankte Ausschreibung,
Vergabe-Nr.: B327/25

c) Ausflihrung von Bauleistungen, BaumaBnahme:
Druckentwiasserung Rittershofer StraBe, Ge-
werk: Kanalbau

d) in Dortmund

e) Beauftragtes Unternehmen:

Krutmann GmbH & Co. KG., Sitz: Menden

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt
Dortmund hat nachfolgend naher beschriebene Bau-
maBnahme nach freihandiger Vergabe vergeben.

Bekanntmachung gemaB VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und
gemaB Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums flr
Wirtschaft, Mittelstand und Energie, des Innenminis-
teriums, des Finanzministeriums, des Ministeriums
fur Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technol-
ogie und des Ministeriums fur Bauen und Verkehr vom
3. Februar 2009

-AZ:121-80-20/02-

a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, Abt. 19/3, ViktoriastraBe 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50-24182, Fax: 0231 50-29458,
E-Mail: tloebardt@stadtdo.de

b) Freihdndige Vergabe, Vergabe-Nr.: B322/25

c) Ausfuhrungvon Bauleistungen, BaumaBnahme:
Haus Rodenberg, Gewerk: Lieferung und Mon-
tage einer Lehrkiiche

d) in Dortmund

e) Beauftragtes Unternehmen:

Josef Wieskotter GmbH & Co. KG.,
Sitz: Senden

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend néher beschriebene Bauleistungen

zu vergeben.

Vergabeart: offene Ausschreibung
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Bauvorhaben:
Erweiterung Leibniz-Gymnasium, Gewerk: Sanitéar-
arbeiten

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:

- Trinkwasserleitungen Kupferrohr und Dammung DN
12-DN 50 ca. 1.200 lfm

- Schmutzwasserleitungen SML DN 50-DN 150
ca. 600 lfm

- Schmutzwasserleitungen HT DN 40-DN 100
ca. 450 Ifm

- Sanitarobjekte inkl. Zubehdr ca. 100 Stick

Die vollstandige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen flur einen uneingeschrankten
direkten Zugang gebuhrenfrei zur Verfugung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend naher beschriebene Bauleistungen
zu vergeben.

Vergabeart: 6ffentliche Ausschreibung
Bauvorhaben:

UV StraBenunterhaltungsarbeiten 2026-2027,
Gewerk: StraBenbau, 12 Lose

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:

siehe Vergabeunterlagen

Die vollstandige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen fur einen uneingeschrankten
direkten Zugang gebuhrenfrei zur Verfugung unter:

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbiirgermeister


https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter

	Für Herrn Oleg Zaitcev,
	Leistungsbescheid vom 02.10.2025,
	Aktenzeichen: 61/5-2-055058.

